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1. (1)Der Monitoringausschuss hat folgende Aufgaben:
1. a)die Abgabe von Empfehlungen und Stellungnahmen in Angelegenheiten von allgemeiner Bedeutung ftir
Menschen mit Behinderungen gegeniber der Landesregierung;
2. b)die Begutachtung von Gesetz- und Verordnungsentwiirfen des Landes, die mit dem Ubereinkommen (iber
die Rechte von Menschen mit Behinderungen in Zusammenhang stehen.
§ 16 Abs. 3 erster Satz gilt sinngemal.

2. (2)Der Monitoringausschuss hat eine Geschaftsordnung zu erlassen, die insbesondere nahere Bestimmungen
Uber die Einberufung zu den Sitzungen und deren Durchfuhrung, tber die Aufnahme von Niederschriften sowie
Uber den Gang und das Ergebnis der Beratungen zu enthalten hat.

3. (3)Sitzungen des Monitoringausschusses kénnen unter Verwendung vorhandener technischer Einrichtungen zur
Wort- und Bildubertragung in Form einer Videokonferenz durchgefihrt werden. In diesem Fall

1. a)gelten die per Video zugeschalteten Mitglieder als anwesend und nehmen an der Abstimmung in der
Weise teil, dass sie ihre Stimme nach persénlichem Aufruf durch die (den) Vorsitzende(n) mindlich abgeben,

2. b)ist durch geeignete Mal3nahmen sicherzustellen, dass den per Video zugeschalteten Mitgliedern die
Tagesordnung und die fur die Beratung und Beschlussfassung erforderlichen Unterlagen vollstandig
vorliegen,

3. o)sind in der Niederschrift die Namen der personlich anwesenden und der per Video zugeschalteten
Mitglieder entsprechend festzuhalten,

4. d)kénnen auch sonstige Personen, die der Sitzung beigezogen werden, per Video zugeschaltet werden.

4. (4)Der Monitoringausschuss ist beschlussfahig, wenn neben der (dem) Vorsitzenden mindestens drei weitere
Mitglieder anwesend sind, und fasst seine Beschlisse mit einfacher Mehrheit der Stimmen. Stimmenthaltung gilt
als Ablehnung. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der (des) Vorsitzenden den Ausschlag.

5. (5)In dringenden Fallen kdnnen Beschlisse des Monitoringausschusses auch im Umlaufweg gefasst werden. Dies
hat in der Weise zu geschehen, dass der Antrag von der (dem) Vorsitzenden unter Setzung einer Frist fur die
Stimmabgabe unter Verwendung geeigneter technischer Kommunikationsmittel, insbesondere per E-Mail, allen
Ubrigen Mitgliedern zugeleitet wird. Diese haben ihre Stimme schriftlich mit Angabe des Datums der
Entscheidung abzugeben und an die (den) Vorsitzende(n) innerhalb der von ihr (ihm) gesetzten Frist zu
Ubermitteln. Erfolgt keine Stimmabgabe binnen offener Frist, so gilt dies als Ablehnung. Das Ergebnis der
Beschlussfassung ist bei der nachsten Sitzung mitzuteilen und in die Niederschrift Gber diese Sitzung
aufzunehmen.

6. (6)Wenn dies zur Behandlung einer Angelegenheit erforderlich ist, kann der Monitoringausschuss beschlieRBen,
der Sitzung weitere Personen mit beratender Stimme beizuziehen.

7. (7)Die Kanzleigeschéfte fir den Monitoringausschuss sind vom Amt der Tiroler Landesregierung zu besorgen.

In Kraft seit 01.01.2024 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


https://www.jusline.at/gesetz/tadg_2005/paragraf/16
file:///

	§ 16b TADG 2005 Aufgaben und Geschäftsführung des Monitoringausschusses
	TADG 2005 - Antidiskriminierungsgesetz 2005 - TADG 2005, Tiroler


